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D042244/03 

 

 
EUROPÄISCHE 
KOMMISSION  

Brüssel, den XXX  
[…](2016) XXX draft 

  

VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission in Bezug auf die 
Ausbildung, Prüfung und regelmäßige Befähigungsüberprüfung von Piloten auf dem 

Gebiet der leistungsbasierten Navigation 

(Text von Bedeutung für den EWR) 
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VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission in Bezug auf die 
Ausbildung, Prüfung und regelmäßige Befähigungsüberprüfung von Piloten auf dem 

Gebiet der leistungsbasierten Navigation 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Februar 2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur 
Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit, zur Aufhebung der 
Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der 
Richtlinie 2004/36/EG1, insbesondere auf Artikel 7 Absatz 6, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission2 sind Bedingungen 
festgelegt, die am Betrieb bestimmter Luftfahrzeuge beteiligte Piloten ebenso wie 
Flugsimulationsübungsgeräte und die an der Ausbildung, Prüfung und 
Befähigungsüberprüfung solcher Piloten beteiligten Personen und Organisationen 
erfüllen müssen.  

(2) Es ist erforderlich, in jene Verordnung zusätzliche Anforderungen an die Ausbildung, 
Prüfung und regelmäßige Befähigungsüberprüfung von Piloten aufzunehmen, die nach 
Verfahren der leistungsbasierten Navigation (Performance-based Navigation, PBN) 
fliegen und in deren Instrumentenflugberechtigung (IR) deshalb PBN-Rechte 
eingetragen sein müssen. Der Eintrag der PBN-Rechte sollte der zuständigen Behörde 
keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand verursachen. 

(3) Bei Piloten, die Inhaber einer IR sind und auf der Grundlage der geltenden 
Anforderungen des nationalen Rechts oder anderweitig vor Anwendbarkeit dieser 
Verordnung theoretische Kenntnisse und praktische Fähigkeiten im PBN-Betrieb 
erworben haben, sollte davon ausgegangen werden, dass sie die zusätzlichen 
Anforderungen erfüllen, sofern sie zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde 

                                                 
1 ABl. L 79 vom 13.3.2008, S. 1. 
2 Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission vom 3. November 2011 zur Festlegung technischer 

Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 311 
vom 25.11.2011, S. 1). 
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nachweisen können, dass die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten denjenigen 
gleichwertig sind, die in den gemäß dieser Verordnung vorgeschriebenen Lehrgängen 
und Ausbildungen vermittelt werden. Bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit dieser 
Kenntnisse und Fähigkeiten sollten die zuständigen Behörden objektive Informationen 
und Kriterien zugrunde legen.  

(4) Nicht alle Piloten, insbesondere in der allgemeinen Luftfahrt, fliegen nach PBN-
Verfahren, da beispielsweise ihre Luftfahrzeuge oder der örtliche Flugplatz unter 
Umständen nicht über die entsprechende zertifizierte Ausrüstung verfügen. 
Gegebenenfalls benötigen diese Piloten derzeit daher keine zusätzliche Ausbildung 
und Befähigungsüberprüfung auf dem Gebiet der leistungsbasierten Navigation. 
Angesichts der Geschwindigkeit der Einführung von PBN-Ausrüstungen 
und -Verfahren in der Union sollte diese Verordnung eine angemessene Frist 
vorsehen, nach der die zusätzlichen Anforderungen an die Ausbildung, Prüfung und 
regelmäßige Befähigungsüberprüfung auf dem Gebiet der PBN für diese Piloten zur 
Anwendung kommen.  

(5) Der Zeitraum, in dem die Mitgliedstaaten entscheiden können, in ihrem Hoheitsgebiet 
die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 nicht auf Piloten anzuwenden, 
die eine von einem Drittland erteilte Lizenz und ein zugehöriges Tauglichkeitszeugnis 
besitzen und am nichtgewerblichen Betrieb bestimmter Luftfahrzeuge beteiligt sind, 
sollte wegen der Verhandlungen, die die Union derzeit mit bestimmten Drittländern 
führt, um die Umwandlung solcher Lizenzen und Tauglichkeitszeugnisse zu 
erleichtern, verlängert werden. Es sollte präzisiert werden, dass in Fällen, in denen ein 
Mitgliedstaat eine solche Entscheidung trifft oder bereits getroffen hat, diese in 
geeigneter Weise bekanntgegeben werden sollte, damit alle betroffenen Parteien sie 
zur Kenntnis nehmen können und die Anforderungen der Transparenz und 
Rechtssicherheit erfüllt sind.  

(6) Zusätzliche Anforderungen bezüglich der Berechtigungen von Testflugpiloten sollten 
ebenfalls in die Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 aufgenommen werden, damit diese 
Piloten bestimmte Flüge mit Luftfahrzeugen durchführen können, ohne die 
entsprechende Klassen- oder Musterberechtigung zu besitzen. 

(7) Die Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 sieht vor, dass der Ausbildungslehrgang für 
Lizenzen für Piloten in mehrköpfigen Flugbesatzungen („MPL“) nur von einer 
zugelassenen Ausbildungsorganisation, die zu einem Luftverkehrsbetreiber gehört, 
abgehalten werden darf. Ferner sieht die Verordnung vor, dass der Inhaber einer MPL 
die damit verbundenen Rechte nur ausüben darf, sofern er bei demselben Betreiber 
den Umwandlungslehrgang absolviert hat. In bestimmten Fällen können Inhaber einer 
MPL diesen Umwandlungslehrgang durch Verschulden des Betreibers nicht 
absolvieren und sind infolgedessen nicht in der Lage, weder für diesen noch für einen 
anderen Betreiber zu arbeiten. Durch die Einschränkung der Möglichkeit, die MPL-
Rechte anderswo auszuüben, werden die Inhaber dieser Rechte benachteiligt, ohne 
dass dies aus Sicherheitsgründen gerechtfertigt wäre. Piloten, die den Betreiber 
wechseln, sind verpflichtet, den Umwandlungslehrgang des neuen Betreibers zu 
absolvieren, obwohl sie bereits bei ihrem bisherigen Betreiber einen solchen Lehrgang 
absolviert haben. Darüber hinaus muss in den Umwandlungslehrgängen der Betreiber 
die Erfahrung der Piloten, die in ihren Dienst eintreten, voll berücksichtigt werden. 
Daher ist es erforderlich, die Beschränkung aufzuheben, womit die MPL-
Anforderungen auch mit den ICAO-Standards in Einklang gebracht werden. 

www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=91109&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1178/2011;Nr:1178;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=91109&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1178/2011;Nr:1178;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=91109&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1178/2011;Nr:1178;Year:2011&comp=


 

DE 4   DE 

(8) Die Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen beruhen auf der von der 
Europäischen Agentur für Flugsicherheit gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b und 
Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 abgegebenen Stellungnahme3.  

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des gemäß Artikel 65 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 eingesetzten Ausschusses – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission wird wie folgt geändert: 

(1) Folgender Artikel 4a wird eingefügt: 

„Artikel 4a 

Instrumentenflugberechtigung mit leistungsbasierter Navigation 

(1)  Piloten dürfen erst dann nach Verfahren der leistungsbasierten Navigation 
(PBN) fliegen, nachdem ihnen PBN-Rechte erteilt und diese in ihre 
Instrumentenflugberechtigung (IR) eingetragen wurden. 

(2)  Piloten werden PBN-Rechte erteilt, wenn sie alle der folgenden Anforderungen 
erfüllen: 

a) erfolgreicher Abschluss eines Lehrgangs mit theoretischem Unterricht 
einschließlich PBN gemäß Anhang I (Teil-FCL) FCL.615;  

b) erfolgreicher Abschluss einer Flugausbildung einschließlich PBN gemäß 
Anhang I (Teil-FCL) FCL.615; 

c) erfolgreicher Abschluss entweder einer praktischen Prüfung gemäß 
Anhang I (Teil-FCL) Anlage 7 oder einer praktischen Prüfung oder 
Befähigungsüberprüfung gemäß Anhang I (Teil-FCL) Anlage 9. 

(3) Die Anforderungen in Absatz 2 Buchstaben a und b gelten als erfüllt, wenn die 
zuständige Behörde der Auffassung ist, dass die entweder durch eine 
Ausbildung oder aufgrund der Vertrautheit mit dem PBN-Betrieb erworbene 
Kompetenz derjenigen entspricht, die in den Lehrgängen gemäß den 
Buchstaben a und b vermittelt wird und der Pilot diese Kompetenz in der 
Befähigungsüberprüfung oder praktischen Prüfung gemäß Buchstabe c zur 
Zufriedenheit des Prüfers nachweist. 

                                                 
3 Stellungnahme Nr. 03/2015 der Europäischen Agentur für Flugsicherheit vom 31.3.2015 zu einer 

Verordnung der Kommission zur Überarbeitung der Kriterien für die Betriebsgenehmigung für Flüge 
mit leistungsbasierter Navigation (PBN). 
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(4) Nach Abschluss der praktischen Prüfung oder Befähigungsüberprüfung gemäß 
Buchstabe c ist in das Bordbuch des Piloten oder ein gleichwertiges Dokument 
ein von dem Prüfer, der die praktische Prüfung bzw. Befähigungsüberprüfung 
durchgeführt hat, unterzeichneter Vermerk über den erfolgreichen Nachweis 
der PBN-Kompetenz aufzunehmen.  

(5) IR-Piloten ohne PBN-Rechte dürfen ausschließlich auf Strecken fliegen und 
Anflüge durchführen, für die keine PBN-Rechte erforderlich sind, und für die 
Erneuerung ihrer IR dürfen bis zum 25. August 2020 keine PBN-Elemente 
vorgeschrieben werden; nach diesem Zeitpunkt müssen alle IR auch PBN-
Rechte enthalten.“  

 (2) In Artikel 10a wird folgender Absatz 5 hinzugefügt: 

„(5) Die Organisationen für die Pilotenausbildung müssen sicherstellen, dass der von 
ihnen angebotene IR-Ausbildungslehrgang spätestens ab dem 25. August 2020 auch 
eine Ausbildung für PBN-Rechte umfasst, die den Anforderungen des Anhangs I 
(Teil-FCL) entspricht.“  

(3) Artikel 12 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten entscheiden, die 
Bestimmungen dieser Verordnung bis zum 8. April 2017 nicht auf Piloten 
anzuwenden, die eine von einem Drittland erteilte Lizenz und ein zugehöriges 
Tauglichkeitszeugnis besitzen und am nichtgewerblichen Betrieb von in Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe b oder c der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 genannten 
Luftfahrzeugen beteiligt sind. Die Mitgliedstaaten machen diese Entscheidungen 
öffentlich zugänglich.“ 

(4) Die Anhänge I und VII werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung 
geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
in Kraft. 

Sie gilt ab dem 8. April 2016. 

Davon abweichend gelten Artikel 1 Absätze 1, 2 und 4 ab dem 25. August 2018, mit 
Ausnahme des Absatzes 1 Buchstabe g des Anhangs, der ab dem 8. April 2016 gilt. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 
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Brüssel, den 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 Jean-Claude JUNCKER  
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